
 Anlage 1 zur Vorlage 2016/0138 

Synopse zur 14. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Beckum  

Aktuelle Regelung Mögliche Neuregelung Begründung 

§ 7 Zuständigkeitsordnung 

(3) Der Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss entschei-

det über die Zustimmung 

zu einer gewählten Be-

werberin bzw. einem ge-

wählten Bewerber als 

Schulleiterin oder Schul-

leiter gemäß § 61 Ab-

satz 4 Schulgesetz NRW. 

§ 7 Zuständigkeitsordnung 

(3) (weggefallen) Aufgrund der gesetz-

lichen Neuregelung 

im Schulgesetz NRW 

ist keine ausdrückli-

che Regelung in der 

Hauptsatzung mehr 

erforderlich. Dem-

nach wird vorge-

schlagen, die Neure-

gelung ausschließlich 

in der Zuständig-

keitsordnung zu ver-

ankern. 

(neue Regelung) § 10 Zuschussgewährung bei 

elektronischer Gremien-

arbeit 

(1) Ratsmitgliedern, die auf 

der Grundlage von § 1 

Absatz 2 Geschäftsord-

nung für den Rat und die 

Ausschüsse der Stadt 

Beckum Einladungen in 

elektronischer Form er-

halten, wird für die Be-

reitstellung ihres eigenen 

Endgerätes (zum Beispiel 

Tablet) auf Antrag inner-

halb von 2 Monaten nach 

Beginn einer Wahlperio-

de ein einmaliger Zu-

schuss von 600 Euro für 

die Wahlperiode gewährt. 

Erfolgt die Antragstellung 

zu einem anderen Zeit-

punkt, erfolgt die Gewäh-

rung des Zu-schusses 

nach Satz 1 für einen 

Zeitraum von 5 Jahren. 

Alternativ zu Satz 2 kann 

auf Antrag der einmalige 

Zuschuss anteilig für den 

Die Neuregelung wird 

aufgrund der Einfüh-

rung der Zuschuss-

gewährung bei der 

Teilnahme an der 

mobilen digitalen 

Gremienarbeit einge-

fügt. 
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Zeitraum bis zum Ende 

der Wahlperiode – hierfür 

gilt ein Zeitraum von 

5 Jahren nach Beginn der 

Wahlperiode – gewährt 

werden. Die anteilige 

Gewährung erfolgt für 

jedes angefangene Jahr 

bis zum Ende der Wahl-

periode mit 120 Euro. 

Hat ein Ratsmitglied in 

der gleichen Wahlperiode 

bereits als sachkundige 

Bürgerin beziehungswei-

se sachkundiger Bürger 

einen Zuschuss erhalten, 

beträgt die Höhe des an-

teiligen Zuschusses ma-

ximal 500 Euro. 

Legt ein Ratsmitglied sein 

Mandat nieder oder wird 

es für die folgende 

Wahlperiode nicht ge-

wählt, ist der Zuschuss 

anteilig zu erstatten. Glei-

ches gilt, wenn nach einer 

Zuschussauszahlung zu-

sätzlich oder ausschließ-

lich die Übersendung der 

Einladung in Papierform 

beantragt wird. Der Er-

stattungsbetrag beträgt 

120 Euro für jedes volle 

Jahr bis zum Ende der 

Wahlperiode. 

Für Ratsmitglieder, die 

bis zum 30. September 

2016 die Bereitstellung 

der Einladungen in elekt-

ronischer Form beantra-

gen, kann ein Zuschuss 

nach Satz 1 mit Beginn 

der Wahlperiode im Jahr 

2020 erneut gewährt 

werden. 
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(2) Sachkundigen Bürgerin-

nen und Bürgern, die auf 

der Grundlage von § 26 

in Verbindung mit § 1 

Absatz 2 Geschäftsord-

nung für den Rat und die 

Ausschüsse der Stadt 

Beckum Einladungen in 

elektronischer Form er-

halten, wird für die Be-

reit-stellung ihres eige-

nen Endgerätes auf An-

trag ein einmaliger Zu-

schuss von 100 Euro pro 

Wahlperiode gewährt. 

Sachkundige Bürgerinnen 

und Bürger, die aus-

schließlich im Interkom-

munalen Volkshoch-

schulausschuss oder im 

Wahlprüfungsausschuss 

Mitglied sind, erhalten 

keinen Zuschuss. 

Der Zuschuss ist zu er-

statten, wenn innerhalb 

eines Jahres nach einer 

Zuschussgewährung zu-

sätzlich oder ausschließ-

lich die Übersendung der 

Einladung in Papierform 

beantragt wird. 

§ 10 Bürgermeisterin/ 

Bürgermeister  

Die Bürgermeisterin/der Bür-

germeister nimmt die Aufga-

ben wahr, die ihr/ihm durch 

Gesetz übertragen sind. Sie/Er 

entscheidet in den Angele-

genheiten, die ihr/ihm vom 

Rat oder von den Ausschüs-

sen zur Entscheidung über-

tragen sind und über alle Ge-

schäfte der laufenden Verwal-

tung.  

Die Entscheidung darüber, 

neu § 11 Aufgrund des neuen 

§ 10 wird der bisheri-

ge § 10 zu § 11. 
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was als Geschäft der laufen-

den Verwaltung anzusehen 

ist, trifft die Bürgermeisterin/ 

der Bürgermeister nach 

pflichtgemäßem Ermessen. 

§ 11 Ehrenamtliche Stellver-

treterinnen beziehungs-

weise Stellvertreter der 

Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters  

Der Rat wählt für die Dauer 

seiner Wahlzeit drei ehren-

amtliche Stellvertreterinnen/ 

Stellvertreter der Bürgermeis-

terin/des Bürgermeisters nach 

§ 67 Absatz 1 GO NRW. 

neu § 12 Aufgrund des neuen 

§ 10 wird der bisheri-

ge § 11 zu § 12. 

 


